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Grundsatz:

Welteinkommensprinzip (Entrichtung Steuern auf gesamtem 
weltweitem Einkommen und Vermögen)

Vom Grundsatz abweichende Regeln in verschiedenen Ländern

Pauschale Besteuerungssysteme kennen beispielsweise 
Grossbritannien, Italien oder die Schweiz
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1.  Einleitende Ausführungen zur Aufwandbesteuerung

• Aufwandbesteuerung anstelle ordentlicher Einkommenssteuer

– Einkommensermittlung auf Basis jährlicher 
Lebenshaltungskosten pauschal

• Wahlmöglichkeit

• Kein Steuerabkommen, sondern gesetzlich vorgesehene 
Bestimmung der Bemessungsgrundlagen

• Verhinderung Unterschreitung Mindestbemessungsgrundlage 
mittels Kontrollrechnung

• Einkommenssteuerbemessung aufgrund objektiv feststellbarem 
Aufwand und Anwendung ordentlicher Steuertarif
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2.1 Allgemeine Bemerkungen

• Begriff: Besteuerung nach dem Aufwand (Aufwandsteuer, 
Pauschalbesteuerung, Pauschalierung)

• Historisch verankert

– Kanton Waadt 1862, «Lex Chaplin», «Waadtländer Riviera»

– Kanton Genf 1929

– Breite Einführung 1949

• heute in 21 Kantonen möglich (abgeschafft in Zürich (2010), 
Schaffhausen (2012), Appenzell Innerrhoden (2013), Basel-
Landschaft (2013) und Basel-Stadt (2014)

• Verschärfung der Bestimmungen auf den 1.1.2014 (DBG) bzw. 
1.1.2016 (StHG) mit fünfjähriger Übergangsfrist
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2.2 Ökonomische Bedeutung (Zahlen 2016, FDK)

• Bedeutung unterschiedlich gross

– Gesamte Fiskaleinnahmen des Bundes CHF 66 Mia.

– Einnahmen aus Aufwandbesteuerung CHF 767 Mio.

• ohne volkswirtschaftliche Komponenten wie Beschäftigung 
und Spenden

• Beträchtliche Bedeutung in romanischer Schweiz (Vergleich 
aufgrund der Fallzahlen; besteuerte Personen)

– 24% im Kanton Waadt

– 22% im Kanton Wallis

– 18% im Kanton Tessin

– 13% im Kanton Genf

– 23% restliche Kantone (insb. Graubünden 5% und Bern 4%)
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2.3 Gesetzliche Grundlage und Verwaltungsverordnung

• Art. 14 DBG

• Art. 6 StHG

• Verordnung über die Besteuerung nach dem Aufwand

• Kreisschreiben Nr. 44 ESTV vom 24. Juli 2018 ersetzt (KS Nr. 9 
vom 3. Dezember 1993)
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2.4 Steuersubjekt und Voraussetzungen

• Natürliche Personen

• haben das Recht, auf Antrag und zeitlich unbeschränkt

• anstelle der Einkommenssteuer eine Steuer nach dem Aufwand zu 
entrichten,

• wenn sie nicht das Schweizer Bürgerrecht haben,

• erstmals oder nach mindestens zehnjähriger Unterbrechung 
unbeschränkt steuerpflichtig sind und

• in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben. 

Fehlende Erwerbstätigkeit = zentrale Voraussetzung
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2.5 Steuerobjekt

• jährliche, in der Bemessungsperiode im In- und Ausland 
entstandenen Lebenshaltungskosten (inkl. Steuern)

• Mindestbemessungsgrundlagen:

– CHF 400 000.– (direkte Bundessteuer, teilweise abweichende 
kantonale Mindestbemessungsgrundlagen);

– Siebenfache jährliche Wohnkosten (Miete oder Mietwert) oder 
dreifacher jährlicher Pensionspreis;

– Summe Einkünfte aus Schweizer Quellen und Einkünfte aus 
ausländischer Quelle, für die ein Doppelbesteuerungsabkommen 
zur Entlastung von ausländischen Steuern in Anspruch genommen 
wird (Kontrollrechnung)

• Abgeltung Vermögenssteuer (je nach Kanton unterschiedlich)
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2.6 DBA’s – Modifizierte Aufwandbesteuerung

• Besteuerung nach dem gesamten Welteinkommen (unter 
Progressionsvorbehalt; wahlweise Maximalsatz).

• DBA’s Belgien, Deutschland, Italien, Kanada, Norwegen, Österreich 
und den USA

• Besteuerung nach dem Aufwand mit Frankreich als Sonderfall
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2.7 Verfahren

• Besondere Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis (und 
Kontrollrechnung)

• Nachweis, dass Voraussetzungen erfüllt (i.d.R. mit Ruling)

• Möglichkeit Wechsel von Besteuerung nach dem Aufwand zu 
ordentlicher Besteuerung vor rechtskräftiger Veranlagung

• Wechsel von ordentlicher Besteuerung zur Besteuerung nach 
dem Aufwand wird i.d.R. eher nicht, bzw. nur unter besonderen 
Voraussetzungen gewährt
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2.8 Erbschafts- und Schenkungssteuern

• Pauschalierung umfasst nicht die Erbschafts- und 
Schenkungssteuern

• Kantone GE und JU mit Sonderregeln für aufwandbesteuerte 
Personen:

– GE: Befreiung der Nachkommen gilt nur, sofern der Erblasser für 
die letzten drei definitiven Veranlagungen vor seinem Tod nicht 
nach dem Aufwand besteuert wurde

– JU: War der Erblasser nach dem Aufwand besteuert, werden die 
Steuersätze nach Art. 22 Abs. 1 Ziff. 1 ESchStG JU halbiert
(Reduktion von 7% auf 3.5%)
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2.9 Sozialversicherungsbeiträge

• Pauschalierung umfasst nicht die Sozialversicherungsbeiträge

• Beiträge nichterwerbstätige Personen bemessen sich aufgrund 
Vermögen und Renteneinkommen

• Aktueller Maximalbeitrag ab einem Vermögen von CHF 8,4 Mio. 
erreicht: CHF 23’900 pro Person und Jahr
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2.10 Aufenthaltsbewilligung EU-/EFTA- bzw.    
Drittstaatsangehörige

• Fehlende Erwerbstätigkeit als Voraussetzung für 
Aufwandbesteuerung

• Unterschiedliche Anforderungen je nach dem ob EU-/EFTA-oder 
Drittstaatsangehörige

– EU-EFTA (Altersunabhängig; ausreichende finanzielle Mittel 
vorhanden; Anspruch auf Aufenthaltsbewilligung; 5 Jahre gültig 
und erneuerbar)

– Drittstaatsangehörige (Altersbarriere; ausreichende finanzielle 
Mittel; kein Anspruch; besondere persönliche Beziehungen zur 
Schweiz oder alternativ gewichtige fiskalische, kulturelle oder 
staatspolitische Interessen zwingend (Aufenthaltsbewilligung 1 
Jahr gültig und erneuerbar); Bewilligung Antrag im Ermessen der 
Migrations- bzw. Steuerbehörde
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3 Zusammenfassung wichtigste Erkenntnisse

Aufwandbesteuerung „Resident but non-
domiciled-
Besteuerung“

Italienische
Pauschalsteuer

Historische Tradition Einführung im Kt. VD 
1862, GE 1929, breite 
Einführung 1949

Lange Geschichte (seit 
über 200 Jahren)

Einführung Ende 2016 
mit Wirkung ab 1.1.2017

Rechtliche Grundlage Gesetz und 
Verordnung/bilaterale
Abkommen

Traditionelles britisches 
Fallrecht und allgemeine 
Rechtskonzept; 
Formalisiert durch 
Regierung

Gesetz und Verordnung

Ökonomische 
Bedeutung 
(Steuereinnahmen)

Rund 5’000 Personen 
(CHF 767 Mio.)

Rund 85’000 Personen 
(ca. GBP 10 Mia.)

Aktuell noch wenige; 
noch keine Zahlen 
vorliegend

Pauschale Unterschiedlich pro 
Kanton; 
Bemessungsgrundlage 
DBSt mind. CHF 
400’000

Fixe Gebühr nach mind. 
8 Jahren Aufenthalt 
GBP 30’000 bzw. GBP 
60’000

EUR 100’000 p.P. plus 
EUR 25’000 p. 
zusätzliche P.
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3 Zusammenfassung wichtigste Erkenntnisse

Aufwandbesteuerung „Resident but non-
domiciled-
Besteuerung“

Italienische
Pauschalsteuer

Anforderungen an
Staatsbürgerschaft

Keine schweizerische
Staatsangehörigkeit 
gestattet

Nationalität spielt keine 
direkte Rolle

Nationalität spielt keine 
Rolle

Einschränkung der 
Erwerbstätigkeit

Keine Erwerbstätigkeit
in der Schweiz gestattet 
(zentrales Element)

Keine Einschränkung;
ordentliche Besteuerung 
britischer Erwerbs-
einkünfte

Keine Einschränkung; 
ordentliche Besteuerung 
italienischer Erwerbs-
einkünfte

Auswirkungen/
Anwendbarkeit von 
DBA’s

Spezifische
Bestimmungen zu 
beachten

Frage der Überweisung 
von ausländischen 
Einkünften zentral

Spezifische
Bestimmungen zu 
beachten

Steuerruling Vorgängig empfohlen Nicht vorgesehen Vorgängig empfohlen

Welches Steuerregime sich im Einzelfall für eine steuerpflichtige Person 
eignet, ist unter Mithilfe eines Steuerspezialisten zu beurteilen.
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Fragen / Diskussion
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Betriebsökonom FH und LL.M. Swiss and International Taxation

Advisor

Tax Partner AG

Talstrasse 80, 8001 Zürich
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